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Ingress 

Name, Rechtsform 

und Sitz 

Zweck 

Mit Testament vom 29. November 1354 errichtete Anna Seiler die Inselspital-Stiftung. 

Ihr Testament gilt als Errichtungsurkunde und wird durch vorliegendes Reglement er

ganzt: 

I. AlIgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

Die Inselspital-Stiftung ist eine gemeinnützige privatrechtliche Stiftung nach Art. 80 ff. 

ZG8 mit Sitz in 8ern. 

Art.2 

1 Die Inselspital-Stiftung bezweckt die Erhaltung und Mehrung des von Anna Seiler 

gestifteten Vermbgens zu Gunsten der Patientinnen und Patienten. 

2 Die Inselspital-Stiftung führt das Inselspital, Universitatsspital 8ern, über die Insel 

Gruppe AG, an der sie die Aktien- und Stimmenmehrheit haben muss, nach Spitalver

sorgungs- und Universitatsgesetzgebung und fbrdert dessen nachhaltige Entwicklung . 

3 Das Inselspital, Universitatsspital Bern, betreibt über die Insel Gruppe AG Lehre und 

Forschung gemass Gesetz über die Universitat vom 5. September 1996 (Art. 53ff) und 

Spitalversorgungsgesetz vom 13. Juni 2013 (Art. 34). 

4 Sie kann insbesondere 

a. in den 8ereichen Patientenversorgung sowie 8ildung weitere 8etriebe führen oder 

sich an solchen beteiligen. 

b. Liegenschaften kaufen und verkaufen. 

11. Organe 

Verwaltungsrat, Art. 3 

Geschaftsleitung und Organe der Inselspital-Stiftung sind 

Revisionsstelle a. der Stiftungsrat (nachfolgend Verwaltungsrat) 

b. die Geschaftsführung (nachfolgend Geschaftsleitung) 

c. die Revisionsstelle 

Verwaltungsrat Art. 4 

1 Oberstes Organ der Inselspital-Stiftung ist der Verwaltungsrat. 

2 Er besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. 

Bernische BVG- und 
Stiftungsaufs icht (BBSA) 



Erganzendes Reglement zum Testament von Anna Seiler Seite 3 

Demission und 

Ersatzwahl 

Modalitaten der 

Beschlussfassung 

3 Der Regierungsrat wahlt die Prasidentin oder den Prasidenten sowie die übrigen Mit

glieder des Verwaltungsrats. 

4 Eine Amtsperiode dauert zwei Jahre. Die laufende Amtsperiode dauert bis 30. Juni 

2016. 

5 Die Rektorin oder der Rektor der Universitat Bern ist von Amtes wegen Mitglied des 

Verwaltungsrats. 

Art.5 

1 Mit schriftlicher, datierter Mitteilung an die Verwaltungsratsprasidentin oder den Ver

waltungsratsprasidenten kõnnen Verwaltungsratsmitglieder ihr Mandat niederlegen. 

2 Die Mandatsniederlegung darf nicht an Bedingungen geknüpft sein. 

3 Bei Ersatzwahlen wahrend einer Amtsperiode tritt die Neugewahlte oder der Neuge

wahlte in die Amtsperiode ihrer Vorgangerin oder ihres Vorgangers ein. 

Art.6 

1 Zur Beschlussfahigkeit ist die Anwesenheit von mindestens der Halfte aller Mitglieder 

erforderlich. 

2 Die Abstimmung oder Wahl erfolgt mit einfachem Stimmenmehr, wobei die Prasiden

tin oder der Prasident bei Stimmengleichheit den Stichentscheid fallt. 

3 Jedes Mitglied kann eine geheime Abstimmung oder Wahl verlangen. 

4 Über die Verhandlungen des Verwaltungsrats wird ein Verhandlungsprotokoll geführt. 

5 Der Verwaltungsrat kann Beschlüsse auf dem Zirkulationsweg fassen, wenn alle Mit

glieder diesem Verfahren zustimmen. Inhaltlich muss die Mehrheit aller Mitglieder zu

stimmen . 

AlIgemeine Aufgaben Art. 7 

und Kompetenzen Der Verwaltungsrat hat insbesondere nachfolgende allgemeine Aufgaben und Kompe

tenzen. Er: 

a. fõrdert den Stiftungszweck 

b. übt die Oberaufsicht über die Stiftung und die Geschaftsleitung aus, legt deren 

Organisation fest und erteilt die nõtigen Weisungen 

c. legt Strategien fest und überwacht deren Umsetzung 
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Revisionsstelle 

Geschaftsführung 

Stiftungsvermbgen 

Zweck und Aufnung 

d. vertritt die Inselspital-Stiftung nach Aussen, bezeichnet diejenigen Personen, wel

che sie zu Zweien rechtsverbindlich vertreten und ordnet die genaue Art und Weise 

der Zeichnung 

e. wahlt Geschaftsleitung und Revisionsstelle 

f. ist verantwortlich für die Ausgestaltung des Rechnungswesens und für die Sicher

stellung des Internen Kontrollsystems (IKS) 

g. genehmigt das Budget, die Jahresrechnung und den schriftlichen Jahresbericht 

h. kann weitere Reglemente erlassen. 

Art.8 

1 Der Verwaltungsrat bezeichnet als Revisionsstelle einen zugelassenen Revisionsex

perten oder ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen nach den Vorschriften 

des Revisionsaufsichtsgesetzes und des Obligationenrechts. 

2 Die Revisionsstelle prüft jahrlich die Rechnungsführung und die Vermbgensanlage. 

Sie prüft insbesondere auch, ob das Vermbgen dem Zweck entsprechend verwendet 

worden ist. 

3 Über das Prüfungsergebnis verfasst die Revisionsstelle einen Bericht zu Handen des 

Verwaltungsrats. Zudem übermittelt sie der Aufsichtsbehbrde eine Kopie des Revisi

onsberichts sowie aller wichtigen Mitteilungen an die Stiftung . 

Art.9 

Der Verwaltungsrat beauftragt die Geschaftsleitung des Inselspitals mit der Geschafts

führung der Inselspital-Stiftung. 

111. 5 tiftungsvermõgen 

Art.10 

Das auf das Vermachtnis voh Anna Sei le r zurückgehende Vermbgen der Inselspital

Stiftung besteht aus Sach- und Finanzanlagen gE~mass jeweiliger Jahresrechnung. 

Art.11 

1 Das Vermbgen der Stiftung und dessen Ertrage werden zur Fbrderung des Stiftungs

zwecks nach Art. 2 eingesetzt. 

2 Es kann namentlich für den Erwerb von Liegenschaften zur Arrondierung des Spital

areals oder als Kapitalanlage eingesetzt werden. 

3 Ertrage und Teile des Vermbgens der Stiftung kbnnen zur Erfüllung von Aufgaben des 
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Inselspitals zur Verfügung gestellt werden. 

4 Das Vermbgen der Stiftung kann durch seine Ertrage sowie Zuwendungen und Leis

tungen Dritter weiter geaufnet werden. 

Beteiligung an anderen Art. 12 

Gesellschaften 1 Die Inselspital-Stiftung kann sich im Rahmen des Stiftungszwecks nach Art. 2 an wei

teren Gesellschaften beteiligen. 

Aufsicht 

Aufhebung 

2 Der Entscheid über eine Beteiligung liegt unabhangig von der Hbhe der Beteiligung 

beim Verwaltungsrat. 

IV. 5 chlussbestimmungen 

Art.13 

1 Die Inselspital-Stiftung untersteht der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA). 

2 Der BBSA sind innerhalb von sechs Monaten ab Rechnungsabschluss folgende Unter

lagen einzureichen: 

a. Tatigkeits- oder Jahresbericht 

b. vom Verwaltungsrat unterzeichnete Jahresrechnung bestehend aus Bilanz, Be

triebsrechnung und Anhang 

c. Bericht der Revisionsstelle 

Art.14 

1 Lasst sich der Zweck der Inselspital-Stiftung nic:ht mehr erreichen, kann der Verwal

tungsrat bei der Aufsichtsbehbrde deren Aufhebung beantragen. 

2 Ein noch vorhandenes Vermbgen fallt einer anclern wegen Gemeinnützigkeit oder 

bffentlichem Zweck steuerbefreiten juristischen Person mit gleichem oder ahnlichem 

Zweck und Sitz in der Schweiz zu. 

3 Vorbehalten bleiben allfallige Heimfallsrectite zugunsten des Kantons Bern. 

4 Die Zustimmung der Aufsichtsbehbrde zur Aufhebung und Liquidation der Inselspital

Stiftung bleibt vorbehalten . 
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In-Kraft-Treten / Ãnde- Art.15 

rungen 

Bern, 29.04.2016 

Das vorliegende Erganzende Reglement zum Testament von Anna Seiler, als Stif

tungsurkunde, mit den vom Verwaltungsrat am 29.04.2016 beschlossenen Revisionen 

tritt mit dem Datum der Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA), 

als Umwandlungsbehorde, in Kraft und ersetzt das Erganzende Reglement zum Tes

tament von Anna Seiler vom 13. Februar 1985, 11 . Februar 2008 und 12. Dezember 

2012. 

Joseph Rohrer 

Verwaltungsratsprasident 

Genehmigt mit Verfügung 
'lo.OO 

3 O. AUG. 2016 
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